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Arbeitsvertrag 

zwischen 

Name, Vorname: 

Adresse: 

(Arbeitgeber/in) [unterstützte Person] 

vertreten durch  

Name, Vorname: 

Adresse: 

(Gesetzliche Vertretung) [Arbeitgeber/in] 

und 

Name, Vorname: 

Adresse: 

Geburtsdatum:       Zivilstand: 

Staatsangehörigkeit:  Aufenthaltsbewilligung: 

AHV-Nr.: 

(Arbeitnehmer/in) 
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1. Funktion 
Die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer wird als persönliche Assistenzperson der Arbeitgebe-

rin / des Arbeitgebers [unterstützte Person] zu den untenstehenden Bedingungen angestellt. 

 

Die Assistenzperson erbringt Leistungen in folgenden Bereichen: 

    alltäglichen Lebensverrichtungen  

    Haushaltsführung 

    gesellschaftliche Teilhabe und Freizeitgestaltung  

   Ausbildung / Erwerbstätigkeit 

   weitere Aufgaben  

 

2. Beginn und Dauer des Arbeitsverhältnisses 
Das Arbeitsverhältnis beginnt am  

[Das Arbeitsverhältnis ist befristet und endet am                       In gegenseitigem Einver-

ständnis kann es         Tage vor Ablauf des Arbeitsvertrages um               Monate verlängert 

werden.1 ] Das Arbeitsverhältnis ist unbefristet. 

 

3. Probezeit 
Die Probezeit dauert                Monate2 . In der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis von 

beiden Parteien unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 7 Tagen gekündigt werden.  

Wird der Arbeitsvertrag während der Probezeit aufgelöst, hat die Arbeitsnehmerin / der Ar-

beitnehmer kein Anrecht auf einen Anteil des allfälligen 13. Monatslohns.  

 
4. Arbeitszeit 
Die übliche Arbeitszeit beträgt                    Stunden [Nächte] pro Woche [pro Monat]. Die 

Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer kann gebeten werden, die Arbeit auch an gesetzlichen 

oder lokalen Feiertagen sowie in der Nacht zu erbringen. Bei Bedarf leistet die Arbeitnehme-

rin / der Arbeitnehmer Überstundenarbeit, die in gemeinsamem Einverständnis durch Freizeit 

von gleicher Dauer ausgeglichen wird. Sie kann jedoch auch gemäss Punkt 7 „Lohn“ ent-

löhnt werden.3  

[Für teilzeitbeschäftigte Personen im Stundenlohn:] Feiertage und übliche freie Stunden und 

Tage begründen keinen Anspruch auf einen Lohnausgleich. 

[Für vollzeitbeschäftige Personen im Monatslohn] Die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer hat 

Anspruch auf bezahlte Feiertage und Urlaub an gesetzlichen Feiertagen. Arbeitet die Arbeit-

nehmerin / der Arbeitnehmer an diesen Tagen, hat sie / er Anspruch auf einen gleichwerti-

gen Zeitausgleich. 

                                                      
1 OR 334 Abs. 1 
2 Mindestens 1 Monat, höchstens 3 Monate, vgl. auch OR 335b 
3 OR 321c 
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Zur Arbeit einer Assistenzperson gehören kurzfristige Änderungen der Assistenzzeit auf-

grund von unvorhergesehenen und nicht anderweitig zu erfüllenden Bedürfnissen unweiger-

lich mit dazu. Die Arbeitgeberin / der Arbeitgeber und die Assistenzperson suchen von Fall 

zu Fall gemeinsam nach einer für beide Parteien vertretbaren Lösung, welche den Bedürf-

nissen beider Seiten Rechnung trägt. 

 

5. Arbeitsort 
Die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer erbringt die vertraglich vereinbarten Leistungen in 

erster Linie am Wohnort [am Arbeitsort] [bei Ortswechseln / Reisen / Terminen ausser Haus] 

der Arbeitgeberin / des Arbeitgebers [der unterstützten Person]. 

 

6. Sorgfalts- und Schweigepflicht 
Die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer geht der Arbeit mit Sorgfalt nach und trägt Sorge zur 

ihr / ihm zur Verfügung gestellten Infrastruktur.  

 

Die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer ist zur Geheimhaltung über jegliche Informationen 

verpflichtet, in deren Kenntnis sie / er während der Arbeitsausübung gelangt. Insbesondere 

wahrt die Assistenzperson Informationen zur Gesundheit und zur Privatsphäre der Arbeitge-

berin / des Arbeitgebers [unterstützte Person]. Die Schweigepflicht bleibt auch nach Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses bestehen. 

 

7. Lohn4 
Die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer erhält einen monatlichen Bruttolohn von              

Franken. Überstunden, die nicht durch Freizeit von gleicher Dauer ausgeglichen wurden, 

werden basierend auf diesem Lohn vergütet [mit einem Zuschlag von                             %] .5  

[Die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer erhält einen Bruttostundenlohn von                 Fran-

ken (und eine Pauschale von                     Franken für in der Nacht erbrachte Leistungen), 

plus eine Ferienzulage von                    %6].  

[Es werden keine Sondervergütungen wie ein 13. Monatslohn oder eine Prämien ausgerich-

tet7 ]. [Es ist ein 13. Monatslohn vorgesehen, dessen Ausrichtung im Dezember (in zwei Ra-

ten, im Juni und im Dezember,) erfolgt]. Spesen, die durch die Arbeitsausübung entstehen, 

werden der Arbeitnehmerin / dem Arbeitnehmer vergütet.8 

 

                                                      
4 Die Mindestlöhne gemäss der Verordnung über den Normalarbeitsvertrag für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der 
Hauswirtschaft vom 20. Oktober 2010 (NAV CH, http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/221.215.329.4.de.pdf) sind zu beachten, wenn 
das Arbeitsverhältnis in den Anwendungsbereich des Normalarbeitsvertrages fällt.  
5 Monatslohn geteilt durch die monatlich durchschnittlich vereinbarten [tatsächlich in diesem Monat erbrachten] Arbeitsstunden 
6 Der Ferienzuschlag darf erst bei Bezug der Ferien ausbezahlt werden, ausser bei unregelmässiger Arbeit und unter Beach-
tung der formellen Anforderungen. 
7 OR 322d 
8 OR 327a 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/221.215.329.4.de.pdf
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Der Lohn wird spätestens anfangs des Folgemonats auf folgendes Bank- oder Postkonto 

überwiesen:  

 

Die Sozialversicherungsbeiträge werden wie folgt aufgeteilt: 

 

 Arbeitgeber/in Arbeitnehmer/in Versicherer 

AHV/IV/EO/ALV   50       %     50    % 

Verwaltungskosten AHV 100       % 

Berufsunfälle (BU) 100       %  

Nichtberufsunfälle (NBU) 9              %             %  

Berufliche Vorsorge (BV) 10              %             %  

Familienzulagen11              %             % 

Krankentaggeld12              %             %  

 

8. Ferien 
Die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer hat Anspruch auf                   [bis zum vollendeten 20. 

Altersjahr: 5 Wochen, ab 20. Jahren: 4 Wochen, freiwillig ab 50. Jahren: 5 Wochen und ab 

60. Jahren: 6 Wochen ]13 Wochen bezahlte Ferien im Jahr. Für nicht vollständige Arbeitsjah-

re werden die Ferien anteilsmässig verkürzt. Die Ferienzeiten werden in Absprache mit dem 

Arbeitgeber festgelegt. 

 

9. Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
Vorbehaltlich Punkt 11 kann das Arbeitsverhältnis von beiden Parteien auf Ende eines Mo-

nats (einer Arbeitswoche) unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat im ersten 

Dienstjahr und von zwei Monaten ab dem zweiten Dienstjahr mittels eingeschriebenem Brief 

gekündigt werden14. Vorbehalten sind die in Art. 336c OR genannten Zeiträume. 

 

10. Fortzahlung des Lohnes im Verhinderungsfall der Arbeitnehmerin / des Arbeit-
nehmers  
Die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer benachrichtigt die Arbeitgeberin / den Arbeitgeber im 

Verhinderungsfalle umgehend. Gemeinsam suchen sie nach einer angemessenen Vertre-

tung. Bei einer Abwesenheit von mehr als                        Tagen15 ist der Arbeitgeberin / dem 

Arbeitgeber ein Arztzeugnis vorzulegen.   

 

                                                      
9 Normalerweise 100% von ArbeitnehmerIn bezahlt, sie ist obligatorisch ab 8 Std./Woche 
10 Normalerweise min. 50% von ArbeitgeberIn bezahlt, sie ist ab bestimmter Lohnhöhe obligatorisch 
11 Normalerweise 100% von ArbeitgeberIn bezahlt, Ausnahmen in einzelnen Kantonen (VS, GE) 
12 ArbeitgeberIn bezahlt maximal die ganze, aber in der Regel die Hälfte der Prämie, freiwillige Versicherung 
13 Entspricht 8.33% bei 4 Wochen, 10.64% bei 5 Wochen, 13.04% bei 6 Wochen Ferien; vgl. OR 329a 
14 OR 335c 
15 Üblicherweise wird dies ab dem dritten Krankheitstag verlangt 
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Im Falle von Krankheit, Unfall oder Schwangerschaft der Arbeitnehmerin / des Arbeitneh-

mers gemäss Art. 324a OR wird für die Zeit, in der die Arbeitgeberin / der Arbeitgeber zur 

Lohnfortzahlung verpflichtet ist, die Berner Skala angewendet16. 

 
11. Fortzahlung des Lohns im Verhinderungsfall der Arbeitgeberin / des Arbeitgebers 
[der unterstützten Person] aus Gründen, die in ihrer / seiner Person liegen 
Kann die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer die vertraglich vereinbarten Leistungen nicht 

erbringen, weil die Arbeitgeberin / der Arbeitgeber [die unterstützte Person] abwesend ist (z. 

B. aufgrund eines Spitalaufenthalts), gilt das Arbeitsverhältnis als gekündigt, wenn nichts 

Anderes kommuniziert wird. Der Lohn wird während höchstens drei Monaten fortgezahlt17. 

 

12. Tod der Arbeitgeberin / des Arbeitgebers [der unterstützten Person] 
Gemäss Art. 338a Abs. 2 OR erlischt das Arbeitsverhältnis mit dem Tod der Arbeitgeberin / 

des Arbeitgebers [der unterstützten Person], spätestens jedoch zum unter Punkt 9 des vor-

liegenden Vertrags genannten Zeitpunkt. [Verstirbt die gesetzliche Vertretung, welche die 

Funktion als Arbeitgeber wahrnahm, bleibt der Vertrag bestehen.] 

 

13. Vertragsänderungen 
Jegliche Änderung des vorliegenden Vertrags erfordert die schriftliche Zustimmung beider 

Parteien. 

 
14. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Sofern im vorliegenden Vertrag nichts Anderes vereinbart wurde, gelten die Bestimmungen 

des Schweizerischen Obligationenrechts. [Es gilt die Verordnung vom 20. Oktober 2010 über 

den Normalarbeitsvertrag für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Hauswirtschaft.] 

[Es gilt der Normalarbeitsvertrag für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Kantons           

                                          .] [Gilt nicht für den 13. Monatslohn, die Gratifikationen, die Ferien, 

die Kündigungsfristen,                                                                                       .] Bei Streitig-

keiten zum vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
16 http://www.kmu.admin.ch/themen/00208/00225/00227/index.html?lang=de 
17 OR 324 
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15. Sonderbestimmungen 
 

 

 

 

 

 

 

Der vorliegende Arbeitsvertrag liegt in zweifacher Ausführung vor. Auf Wunsch der Invali-

denversicherung, des Kantons oder eines anderen Versicherers kann die Arbeitgeberin / der 

Arbeitgeber ihnen eine Kopie zukommen lassen.  

 

Ort und Datum:  

 

 

Die Arbeitgeberin / der Arbeitgeber  Die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer 

Die gesetzliche Vertretung  
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